AGB fiir Privatkunden (B2C) der PAS Bau GmbH

PAS Bau GmbH, Max-Born-ir. 21, 48520 Nordhorn

Diese Allgemeinen Geschéaftsbedingungen gelten fiir Bau-, Maurer-, Beton-, Rohbau-, .

Sanierungs-, Umbau- und sonstige Werkleistungen der PAS Bau GmbH gegeniber privaten Auftraggebern.

§1 Geltungsbereich X o

Diese Bedingungen gelten fir samtliche Vertrage mit privaten Bauherren. .

Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur bei schriftlicher Zustimmung.

Erzgénzend gelten die %esetzllchen Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

§2 Vertragsabschluss o

Angebote sind freibleibend und unverbindlich. . i

Ein Vertrag kommt durch schriftliche Annahme, Auftragsbestatigung oder Ausfiihnrungsbeginn zustande. ;

Erganzend gelten die gesetzlichen Vorschriften des Brgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

§3 Leistungsumfang .

M_aB?ebllch sind Angebot, Leistungsbeschreibung und Plane.

Nicht ausdriicklich beauftragte Leistungen sind gesondert zu verguten. o .

Erganzend gelten die gesetzlichen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

84 Mitwirkungspflichten . .

Der Auftraggeber stellt Strom, Wasser, Zufahrten und freien Zugang bereit.

Genehmigungen und erforderliche Zustimmungen sind rechtzeifig zu beschaffen. ;

Ergénzend ﬂelten die gesetzlichen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

85 Ausfiihrungsfristen )

Termine verlangern sich bei Schlechtwetter, Lieferengpéssen oder héherer Gewalt.

Behinderungen durch andere Gewerke verlangern die Ausflihrungszeit angemessen. .

E&génzend gelten die gesetzlichen Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

§6 Nachtrage

Zusatzliche Leistungen sind gesondert zu vergiiten.

Auch miindlich angeordnete Zusatzleistungen kénnen berechnet werden, o .

E;génzenq gelten die gesetzlichen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

§7 Verguitung

Es gelten die vereinbarten Preise.

Zusatzliche Leistungen werden nach Aufwand oder vereinbarten Einheitspreisen abgerechnet. .

Erganzend qelten die gesetzlichen Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

88 Abschlagszahlungen

Die PAS Bau GmbH kann entsprechend dem Baufortschritt Abschlagsrechnungen stellen.

Abschlagsrechnungen sind innerhalb von 7 Tagen zahlbar. | o .

Ergéanzend gelten die gesetzlichen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

§9 Zahlun sverzu%

Bei Verzug ist die PAS Bau GmbH berechtigt, Arbeiten einzustellen.

Hierdurch entstehende Mehrkosten tragt der Auftragge er. o .

Ergénzend gelten die gesetzlichen Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.
10 Dokumentation

Fotografien, AufmaRe und Baulaglesberichte dirfen als Leistungsnachweis verwendet werden.

Digitale Dokumentationen sind zulassig. . o .

Erganzend gelten die gesetzlichen Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

§11 Kommunikation

Abslimmun%en per E-Mail oder Messenger kénnen dokumentiert und verwendet werden.

Schriftform bleibt bei wesentlichen Vertragsanderungen vorbehalten. o .

E?énzend gi::lten die gesetzlichen Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

ahme

Nach Fertigstellung ist die Leistung abzunehmen. .

Bei Nutzung der Leistung kann eine konkludente Abnahme vorliegen.

Ergénzend gelten die gesetzlichen Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

§13 Mangelrechte

Es gelten die gesetzlichen Mangelrechte.

Der PAS Bau GmbH ist zunachst Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.

gag“el‘xrﬁe?d gelten die gesetzlichen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.
aftun

Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. X X

Fr leichte Fahrlassigkeit haftet die PAS Bau GmbH nur bei wesentlichen Vertragspflichten. ;

Erganzend gelten die gesetzlichen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

§15 Eigentumsvorbehalt ) )

Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollstandigen Bezahlun%Elgemum der PAS Bau GmbH. .

Erganzend gelten die gesetzlichen Vorschriften des Burgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

8§16 Datenschutz

Personenbezogene Daten werden ausschlielich im Rahmen dergesetzlichen Vorgaben verarbeitet. .

Erganzend gelten die gesetzllchen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

8§17 Gerichtsstand und Recht

Es gilt deutsches Recht.

Soweit gesetzlich zulassig, ist Gerichtsstand Nordhorn. . o .

Erganzend gelten die gesetzlichen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

§18 Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Regelungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen unberiihrt.

Erganzend gelten die gesetzlichen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches sowie die anerkannten Regeln der Technik.

Nachunternehmerbedingungen (AGB-NU) der PAS'Bau Gm

PAS Bau GmbH, Max-Born-Sir. 21, 48529 Nordhorn
§1 Geltungsbereich » .
Diese Nachunternehmerbedingungen gelten fiir sémtliche Leistungen von Nachunternehmern der PAS Bau GmbH.
Entgegenstehende Bedingungen finden keine Anwendung. Erganzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie
projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
82 Vertragsgrundlagen
Vertragsbestandteile sind Auftrag, Leistungsbeschreibung, Pléane, Anweisungen der Bauleitung und diese Bedingungen.
E&génzend_gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
§3 Fachliche Eignung ) ‘ ) T .
Der Nachunternehmer sichert zu, tiber die erforderliche fachliche Qualifikation, Personalstéarke und technische Ausstattung zu
verfigen. Erganzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
84 Nachweispflichten
Vor Arbeitsaufnahme sind Gewerbeanmeldung, Freistellungsbescheinigung §48b EStG, Betriebshaftpflicht, BG-Nachweis,
Krankenkassenbescheinigung und Handelsre! |sterauszu'g vorzulegen. Erganzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften
sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
85 Arbeitssicherheit
Alle %esetzlichen Vorschriften, DGUV-Regeln und Arbeitsschutzbestimmungen sind einzuhalten. Ergénzend gelten samtliche
esetzlichen Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
6 Baustellenordnun
Die Baustelle ist taglich sauber zu halten. Verkehrsw?;;e sind freizuhalten. Materialreste und Verpackungen sind laufend zu
entsorgen. Erganzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
§7 Ausflihrungsfristen
Vereinbarte Termine sind verbindlich. Verzo‘gerungen sind unverzuglich schriftlich anzuzeigen. Ergéanzend gelten samtliche
esetzlichen Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
%s Vertragsstrafe
Bei einem Verzug von mehr als 14 Kalendertagen schuldet der Nachunternehmer eine Vertragsstrafe von 0,2 % der
Auf_lra%ssumme je Werktag, maximal 5 % der Auftragssumme. Ergénzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie
rojektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
%_9 Subunternehmer ) - .
Die Weitervergabe an weitere Nachunternehmer bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der PAS Bau GmbH.
Erganzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie projekibezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
§10 Personal
Der Nachunternehmer setzt ausschlieflich qualifiziertes und ordnungsgemaf angemeldetes Personal ein. Erganzend gelten
samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
§11 Mindestlohn o » _ . . )
Der Nachunternehmer haftet fiir die Einhaltung sémtlicher Mindestlohn-, Steuer- und Sozialversicherungsvorschriften.
Ergénzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
§12 Maschinen und Gerate
Der Nachunternehmer stellt samtliche erforderlichen Werkzeuge und Gerate selbst. Erganzend gelten samtliche gesetzlichen
Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH
§13 Behinderungen
Behinderungen sind unverztglich schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, konnen hieraus keine Anspriiche hergeleitet
werden. Ergénzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
§14 Dokumentation - ) )
Vor dem Verdecken von Leistungen sind aussagekréftige Fotos anzufertigen und auf Verlangen vorzulegen. Ergénzend
elten sémtliche gesetzlichen Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
%15 Qualitatssicherung
Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik auszufiihren. Erganzend gelten samtliche gesetzlichen
Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
§16 Mangel _ , . N . .
Festgestellie Mangel sind unverziiglich auf eigene Kosten zu besemgen. Erganzend gelten samtliche gesetzlichen
Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
§17 Selbstvornahme
Kommt der Nachunternehmer seiner Mangelbeseitigungspflicht nicht nach, kann die PAS Bau GmbH die Arbeiten durch Dritte
ausfilhren lassen und die Kosten weiterbelasten. Erganzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie
rogektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
%1 Haftung ) ; _ »
Der Nachunternehmer haftet fiir sémtliche durch ihn verursachten Schaden. Ergénzend gelten samtliche gesetzlichen
Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
§19 Versicherung
Waéhrend der gesamten Vertragslaufzeit ist eine ausreichende Betriebshaft, fIichtversicherun(};_‘vorzuhalten. Ergéanzend gelten
samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
§20 Rechnungsstellung ) . ) ) )
Rechnungen missen priifbar sein und sémtliche Nachweise enthalten. Erganzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften
some\};rojektbezogene Anwelsun%en der PAS Bau GmbH.
§21 Voraussetzungen der Schlussrechnung
Die Schlussrechnung wird erst prifbar, wenn Leistung vollstandig erbracht, Baustelle geraumt, Mangel beseitigt,
Dokumentation iibergeben und Abnahme erfolgt ist. Ergénzend gelten sémtliche gesetzlichen Vorschriften sowie
r0£ektbezogene_Anw_eEunﬂen der PAS Bau GmbH.
E_z Sicherheitseinbehalt . ) .
Die PAS Bau GmbH ist berechtigt, bis zu 10 % der Schlussrechnungssumme einzubehalten, wenn die Baustelle nicht
ordnungsgemaR gereinigt, geraumt oder tibergeben wurde. Der Einbehalt kann mit entstandenen Relnlgungs-, Entsorgungs-
oder Fremdkosten verrechnet werden. Erganzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie projektbezogene
Anweisungen der PAS Bau GmbH.
23 Abnahme . . , o
Die Abnahme erfolgt formlich durch die PAS Bau GmbH. Ergénzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie
grmeklbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
24 Geheimhaltung
Alle projektbezogenen Informationen sind vertraulich zu behandeln. Ergéanzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften
sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
§25 Datenschutz
Gesetzliche Datenschutzvorschriften sind einzuhalten. Erganzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie
rogeklbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
26 Aufrechnung
Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen zuléssig. Erganzend gelten
samtliche gesetzlichen Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
8§27 Gerichtsstand
AusschlieBlicher Gerichtsstand ist Nordhorn, sowei‘é;esetzlich zulassig. Erganzend gelten samtliche gesetzlichen Vorschriften
sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
§28 Schlussbestimmungen . o . ) _
Sollten einzelne Regelungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der tibrigen Besllmmun?_‘en unberiihrt. Erganzend gelten
samtllchegesetzllchen Vorschriften sowie projektbezogene Anweisungen der PAS Bau GmbH.
AGB fur Unternehmer, Bautrager und Investoren (B2B) der PAS Bau GmbH

PAS Bau GmbH | Max-Born-ir. 21 | 48520 Nordhorn

§1 Geltungsbereich

Diese AGB Pelten ausschlieBlich gegeniiber Unternehmern, Investoren, Bautréagern, Projekter
und gewerblichen Auftraggebern. . . o 3
Erzgé'\nzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.

82 Vertragsabschluss

Ang[ebgte sind freibleibend. Vertrage kommen durch Auftragsbestéatigung, schriftiche Annahme oder Ausfiihrungsbeginn
zustande.

Eraganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.

83 Vertragsgrundlagen

Mafgeblich’sind Angebot, Leistungsbeschreibung, Pléane, Nachtrage und diese AGB. .

E?é'\n_zent_i elten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.

84 Mitwirkungspflichten

Der Auflrehqgeber stellt samtliche Genehmig{_ungen, Zufahrten, Strom-, Wasser- und Medienanschliisse re

Erganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
§5 Bauzeiten

Vereinbarte Fristen verlangern
oder Behinderungen durch Dritte.

Erganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.

§6 Behinderungen

Jede Behinderung der Leistungsausfiihrung ist vom Auftraggeber zu vertreten, soweit sie aus seinem Verantwortungsbereich
stammt. Hieraus entstehende Mehrkosten sind gesondert zu vergiten. .

E;ganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.

§7 Nachtrage

Zusatzliche Leistungen gelten als beauftragt, wenn sie schriftlich, miindlich, per E-Mail oder durch tatséchliche Anordnung
freigegeben werden.

grsganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.

1, K

chtzeitig bereit.

ich angemessen bei Schlechtwetter, hoherer Gewalt, Lieferengpassen, Behérdenauflagen

Verglitung
Alle Leistungen werden nach Angebot, Nachtrégen oder tatséchlichem Aufwand vergiitet.
Ergénzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
89 Abschlagszahlungen
Die PAS Bau GmbH ist berechtigt, entsprechend dem Leistungsfortschritt Abschlagsrechnungen zu stellen.
Erganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften'sowie die anerkannten Regeln der Technik.
§10 Zahlungsz
Rechnungen sind innerhalb von 7 Kalendertagen ohne Abzug zahlbar,
Erganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
8§11 Zahlungsverzug
Bei Zahlungsverzu% ist die PAS Bau GmbH berechtigt, die Arbeiten einzustellen. Samtliche hierdurch entstehenden Kosten
tragt der Auftraggeber. . ' ) o .
Er]t:;anzqnd gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
8§12 Stillstandskosten
Wartezeiten, Baustellenstillstande, Kranvorhaltungen, Geruste, Geréate, Personal- und Organisationsaufwendungen werden
esondert berechnet.
rganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
§13 Dokumentation
Fotografien, Videos, Drohnenaufnahmen, Bautagesberichte und AufmaRe gelten als Nachweis der Leistungserbringung.
Erganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
8§14 Digitale Kommunikation™ X o
Anwasungen und Freigaben per E-Mail, WhatsApp, Teams oder vergleichbaren Systemen gelten als verbindlich.
Erganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
§15 Abnahme
Der Auftrahqgeber ist verpflichtet, fertiggestellte Leistungen unverziiglich abzunehmen.
Erganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
§16 Abnahmefiktion
ngolgl innerhalb von 10 Werktagen nach Aufforderung keine Abnahme oder wird die Leistung genutzt, gilt die Leistung als
abgenommen.
Er%’inzend elten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
§17 Teilabnahmen
Die PAS Bau GmbH kann fiir abgeschlossene Teilleistungen Teilabnahmen verlangen.
Ergénzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
8§18 Eigentumsvorbehalt
Samtliche gelieferte Materialien bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum der PAS Bau GmbH.
g&ggéinlélgp ge;ten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
ange!
Mangel sing unverziglich schriftlich anzuzeigen. Der PAS Bau GmbH ist zunachst Gelegenheit zur Nachbesserung
einzuraumen.
Erzgénzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
§20 Selbstvornahme
Eine Selbstvornahme durch den Auftraggeber ist erst nach erfolgloser Fristsetzung zuléssiq. .
gr frﬁer# gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
artun
Die Haftung wird bei leichter Fahrlassigkeit auf vorhersehbare Schaden begrenzt, soweit gesetzlich zulassig.
Erganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
2 Aufrechnung
Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zuléssig. .
Erzganzent_:l_ gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowle die anerkannten Regeln der Technik.
§23 Zuruickbehaltungsrechte
Zuriickbehaltungsrechte durfen nur hinsichtlich desselben Vertragsverhéltnisses geltend gemacht werden.
Erzgénzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
8§24 Rechnungsprifung
Rechnungen gelten als anerkannt, sofern nicht innerhalb von 14 Kalendertagen schriftlich widersprochen wird.
Ergénzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
§25 Datenschutz
Es gelten die ?eselz_lichen Da\enschutzbest_immur\\};en. ) o y
Erganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
8§26 Geheimhaltung
Projektbezogene Unterlagen und Informationen sind vertraulich zu behandeln.
Erganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
8§27 Gerichtsstand
AusschlieRlicher Gerichtsstand ist Nordhorn, soweit gesetzlich zulassig. .
Erzgénzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
§28 Anwendbares Recht
Es gilt ausschliellich deutsches Recht. . . o .
Erganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.
§29 Salvatorische Klause
Sollten einzelne Bestimmungien unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der tibrigen Regelungen unbertihrt.
Erganzend gelten die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik.



	§2 Vertragsabschluss
	§3 Leistungsumfang
	§4 Mitwirkungspflichten
	§5 Ausführungsfristen
	§6 Nachträge
	§7 Vergütung
	§8 Abschlagszahlungen
	§9 Zahlungsverzug
	§10 Dokumentation
	§11 Kommunikation
	§12 Abnahme
	§13 Mängelrechte
	§14 Haftung
	§15 Eigentumsvorbehalt
	§16 Datenschutz
	§17 Gerichtsstand und Recht
	§18 Schlussbestimmungen
	§1 Geltungsbereich
	§2 Vertragsgrundlagen
	§3 Fachliche Eignung
	§4 Nachweispflichten
	§5 Arbeitssicherheit
	§6 Baustellenordnung
	§7 Ausführungsfristen
	§8 Vertragsstrafe
	§9 Subunternehmer
	§10 Personal
	§11 Mindestlohn
	§12 Maschinen und Geräte
	§13 Behinderungen
	§14 Dokumentation
	§15 Qualitätssicherung
	§16 Mängel
	§17 Selbstvornahme
	§18 Haftung
	§19 Versicherung
	§20 Rechnungsstellung
	§21 Voraussetzungen der Schlussrechnung
	§22 Sicherheitseinbehalt
	§23 Abnahme
	§24 Geheimhaltung
	§25 Datenschutz
	§26 Aufrechnung
	§27 Gerichtsstand
	§28 Schlussbestimmungen
	§1 Geltungsbereich
	§2 Vertragsabschluss
	§3 Vertragsgrundlagen
	§4 Mitwirkungspflichten
	§5 Bauzeiten
	§6 Behinderungen
	§7 Nachträge
	§8 Vergütung
	§9 Abschlagszahlungen
	§10 Zahlungsziel
	§11 Zahlungsverzug
	§12 Stillstandskosten
	§13 Dokumentation
	§14 Digitale Kommunikation
	§15 Abnahme
	§16 Abnahmefiktion
	§17 Teilabnahmen
	§18 Eigentumsvorbehalt
	§19 Mängel
	§20 Selbstvornahme
	§21 Haftung
	§22 Aufrechnung
	§23 Zurückbehaltungsrechte
	§24 Rechnungsprüfung
	§25 Datenschutz
	§26 Geheimhaltung
	§27 Gerichtsstand
	§28 Anwendbares Recht
	§29 Salvatorische Klausel

